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Felix Breuer

Schulgeldgesetz
Gültig: In der NMS in Nüziders, Bundesland Vorarlberg

Ab Kundmachung sofort bis auf Widerruf (neue Regelung)

Präambel/Grundsatz:

Das jeder schon früh Praxis im Umgang mit Geld bekommt.

§1 Inhalt:

Jeder Schüler der das 12. Lebensjahr überschritten hat verdient im Monat (je nach Leistung)
400-1000€.

Begriffsbestimmung:

Eine gute Note bedeutet also auch eine kleine Prämie.

Ausgenommen:

Faule Kinder die abschreiben bekommen nur die Hälfte.

§2 Verantwortungsregelung:

Der Direktor verpflichtet sich fair und gerecht zu urteilen.

§3 Zuwiderhandeln ist Missachtung des Gesetzes:

Ein Direktor der dies nicht erlaubt wird mit sofortiger Wirkung suspendiert.

- keine Angabe - Felix Breuer
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